
Kontakt 
 

Landratsamt Sömmerda 
-Sozialamt- 

Wielandstraße 4 
99610 Sömmerda 

 
Telefon: 0 36 34 / 354 784 

Fax: 0 36 34 / 354 789 
 

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 

08:00 - 11:30 Uhr 
Dienstag 

14:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch 

geschlossen 
 

 

Schulbedarf / Schul-
beförderung 

 
 

 

      
 

 
 

Landratsamt Sömmerda 
-Sozialamt- 

 
 
 
 



Schulbedarf 
 

So funktioniert's: 
 
Ihre Leistungsbehörde überweist Ihnen automatisch 
ohne zusätzlichen Antrag 100 Euro jährlich für 
Schulbedarf: 70 Euro davon zum Schulbeginn im 
August, 30 Euro im Februar. 
 
Informieren Sie sich: Zum Schuljahrsanfang geben 
Klassenlehrer häufig Listen aus. Darauf steht, was 
Ihr Kind benötigt, um im Unterricht mitzumachen. 
 
Stifte und Hefte, Schnellhefter und Wasserfarben, 
Taschenrechner und Schulranzen – das sind nur 
einige der Dinge, die zum Schulbedarf gehören. 
 
Fragen Sie Ihr Kind regelmäßig, ob es alle notwen-
digen Schulmaterialien hat. Braucht es einen neuen 
Block, Hefte oder Tintenpatronen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulbeförderung 
 

So funktioniert’s: 
 
Schülerinnen und Schüler, die für den Besuch der 
nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungs-
gangs auf Schulbeförderung angewiesen sind, wer-
den die dafür erforderlichen Aufwendungen berück-
sichtigt, soweit sie nicht von Dritten übernommen 
werden und es der leistungsberechtigten Person 
nicht zugemutet werden kann, de Aufwendungen 
aus dem Regelbedarf zu bestreiten. 
 
Stellen Sie im Sozialamt einen Antrag. 
 
 
 


